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Beschluss des 69. Studierendenparlaments
Änderung der Wahlordnung (Wahlausschuss und Wahlhelfer*innen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit wird bescheinigt, dass auf der 6. Sitzung des 69. Studierendenparla-
ments am 8.12.2021 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP69-A044 - Änderung der Wahlordnung (Wahlausschuss und
Wahlhelfer*innen)“ wird mit (28/1/5) in der folgenden Fassung angenom-
men:

Ersetze in der Wahlordnung in § 8 Abs. 2 die Ziffer 2

durch Kandidatur zu einem Wahlorgan der Studierendenschaft oder
der akademischen Selbstverwaltung,

durch

durch Kandidatur bei einer vom Wahlausschuss vorbereiteten und
durchgeführten Wahl oder zu einem Gremium der akademischen Selbst-
verwaltung,

Ersetze außerdem in der Wahlordnung § 12 in Abs. 2 den Satzteil

sowie Kandidierende können nicht Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer
sein.

durch

sowie Kandidierende bei einer vom Wahlausschuss vorbereiteten und
durchgeführten Wahl oder zu einem Gremium der akademischen Selbst-
verwaltung können nicht Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer sein.

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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Ersetze in § 7 Abs. 1

Angehörige des unabhängigen Referats für die ausländischen Studie-
renden

durch

die Referentin bzw. der Referent für die ausländischen Studierenden,
die stellvertretende Referentin bzw. der stellvertretende Referent für
die ausländischen Studierenden.

Ersetze in § 12 Abs. 2

Angehörige des unabhängigen Referats für die ausländischen Studie-
renden

durch

die Referentin bzw. der Referent für die ausländischen Studierenden,
die stellvertretende Referentin bzw. der stellvertretende Referent für
die ausländischen Studierenden

Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH
Aachen gültig. Diese Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsge-
schäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß §75 Abs. 4 UG dar.

Mit freundlichen Grüßen

Jannik Hellenkamp
Präsident des 69. Studierendenparlaments


